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Zur Bedeutung (inter-)religioser Bildung
in pluralen Kontexten

Georg Langenhorst/Elisabeth Naurath

Religios sein bedeutet heute unausweichlich interreligiés sein. Das selbstver-
standlich gewordene Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionen
macht eine Verhaltnisbestimmung zum Glauben der Anderen unumginglich.
Padagogisch betrachtet heifdt dies: Religiose Identitdt wird in pluralistischen
Gesellschaften im Dialog und in Auseinandersetzung mit Anderen ausgebildet.
Im Licht fremder Standpunkte ldsst sich der eigene iiberhaupt erst bedeutungs-
voll erklaren: »Ich bin ich, weil du du bist, und du bist du, weil ich ich bin« (Kara-
hasan, 1999, S.451.), formuliert der im Schnittfeld von jiidischer, islamischer,
christlich-orthodoxer und rémisch-katholischer Kultur aufgewachsene bosni-
sche Schriftsteller DZevad Karahasan.

Auch eine jegliche »Kindheit heute« ist in weltanschaulicher und religioser
Hinsicht pluralen Einfliissen ausgesetzt, ob direkt im taglichen Kontakt oder
indirekt durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Diese Vielfalt als Fiille
und Bereicherung des Lebens zu sehen, setzt zwei grundlegende Fihigkeiten
und Bereitschaften voraus: einerseits nicht mit Orientierungslosigkeit, Irritatio-
nen oder gar Abgrenzungen (Fundamentalismen) reagieren zu miissen, anderer-
seits ordnende Strukturmuster zu sichten, mit Wegbegleiter*innen kompetent
Diskurse zu fithren, eigene Deutungen zu finden und zugleich pluralititsfihig
werden zu kénnen.

1 Recht auf (inter-)religiose Bildung?

Religiése Bildung ist demnach ein Prozess, der den Heranwachsenden die
Moglichkeit bietet, sich in ihrem geistigen bzw. spirituellen Entwicklungsprozess
unter Achtung ihrer Wiirde als Personen entfalten zu kénnen. Es liegt daher auf
der Hand, ein Recht auf religidse Bildung fiir selbstverstandlich zu halten. Und
doch scheint gerade dieses umstrittener und angefochtener denn je.



1.1 Vom Recht des Kindes auf Religionsfreiheit

Allgemein zihlt das Recht auf Bildung zu den subjektiven Rechten, die ohne Aus-
nahme jedem Menschen gewihrt werden miissen. So wurde von der General-
versammlung der Vereinten Nationen 1948 in Artikel 26 das menschliche Grund-
recht auf Bildung deklariert. Es heifit dort in Absatz 2: »Die Bildung muss auf
die volle Entfaltung der menschlichen Personlichkeit und auf die Stirkung der
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss
zu Verstindnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen
rassischen oder religiosen Gruppen beitragen und der Titigkeit der Vereinten
Nationen fiir die Wahrung des Friedens férderlich sein.«

Dieses Grundrecht schliefit ein, dass die Klirung und Reflexion auch der reli-
giosen Dimension des eigenen Selbst grundlegend fiir die volle Entfaltung der
menschlichen Personlichkeit ist. Damit z&hlt auch das Recht auf religiose Bildung
zu den Grundrechten des Menschseins. Unabhingig davon, ob man sich selbst
positiv, negativ, gleichgiiltig oder unentschieden zu einer moglichen religiosen
Dimension verhilt, bedarf man doch der Méglichkeit zur Information, Reflexion
und freien Entscheidungsmdglichkeit in einem freiheitlichen Sinne - wie dies im
Grundgesetz zur positiven und negativen Religionsfreiheit (Art. 4 GG) garantiert
ist. So wird auch in der Kinderrechtskonvention von 1989 in Artikel 14 deklariert,
dass »das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit«
zu achten sei. Dieses Recht schliefit die Moglichkeiten zur freien Religionsent-
faltung und zur religiésen Bildung mit ein.

Im Folgenden soll daher das Recht auf religiose und damit notwendiger-
weise auch interreligiose Bildung in seiner individuellen und gesellschaftlichen
Bedeutung naher betrachtet und mit Blick auf den Religionsunterricht in Deutsch-
land konkretisiert werden. Bei all dem ist zunéchst nach dem Zusammenhang
von Bildung und Religion zu fragen. Die damit aufgeworfene Frage nach dem
Recht auf (inter-)religidse Bildung schlief3t ein, den duflerst komplexen Diskurs
um die weiten Begriffe von Religion, Theologie, aber auch Spiritualitit und Bil-
dung in den Blick zu nehmen. Dies kann an dieser Stelle jedoch nur sehr ver-
kiirzt geschehen. Dabei wird ein theologisch fundiertes Bildungsverstandnis
vorausgesetzt, welches das zentrale Kriterium christlicher Freiheit und damit die
Subjektorientierung grundlegend betont. Letztlich impliziert Bildung immer die
lebenslang wirkende Selbst-Bildung des Subjekts.
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1.2 Das Recht auf religiose Bildung als Erméglichung
eigener Weltbildkonstruktion

Schon von klein auf stellen Kinder Fragen, die zu kldren versuchen, was wirk-
lich und was mdglich ist. Die Kldrung eines realitidtsnahen Wirklichkeits- und
Maglichkeitsverstindnisses begleiten den Menschen ein Leben lang. Unabhéngig
von der weltanschaulichen Positionierung bleibt Religion ein Lebensthema, wenn
sie mit Paul Tillich so verstanden wird, dass es hier um Fragen geht, die den
Menschen und das Menschsein unbedingt angehen. Die Suche nach Antworten
ist dabei zunichst eingebettet in lebensgeschichtliche Erfahrungskontexte von
theologischen oder weltanschaulichen Antworten jener Tradition, in die man
hineingeboren oder hineinerzogen wird. Mehr und mehr werden dann aber
auch andere Lebensentwiirfe und Traditionen bedeutsam, denen Menschen in
ihrem Umfeld begegnen.

1.3 Implizite und explizite religiose Bildung im friihen Kindheitsalter

Mit Friedrich Schweitzer lassen sich fiinf grof3e Fragen im Aufwachsen der Kin-

der festhalten (Schweitzer, 2000, S. 27 ff.):

~ Wer bin ich und wer darf ich sein? Die Frage nach mir selbst;

— Warum musst du sterben? Die Frage nach dem Lebenssinn;

—  Wo finde ich Schutz und Geborgenheit? Die Frage nach Gott;

~ Warum soll ich andere gerecht behandeln? Die Frage nach dem Grund ethi-
schen Handelns;

- Warum glauben manche Kinder an Allah? Die Frage nach der Religion der
anderen.

Damit sind sicherlich zentrale, wenn auch nicht alle Grundbereiche kindlicher

religioser Fragen benannt. Fiir religios aufwachsende Kinder lassen sich exem-

plarisch drei - hier aus Sicht des Christentums formulierte — Fragen ergénzen:

~ Was feiern Menschen an Weihnachten und Ostern? Die Frage nach der feier-
lichen Gestaltung des Glaubens;

- Warum werden Kinder getauft? Die Frage nach der sakramentalen Praxis;

= Hoért mich Gott, wenn ich zu ihm bete? Die Frage nach der Tragfihigkeit von
Spiritualitdt.

Demgemdf ldsst sich das Religiose als Grunddimension des Menschen betrachten:
In ihr geht es um Wahrnehmung, Empfindung, Ausdruck und Gestaltung von



Wirklichkeit in all ihren Facetten, ja mehr noch: um das Erahnen von Méglich-
keiten, die unsere Erfahrungswelt iibersteigen und so Raum geben fiir Sehnsucht,
Hoftnung und Trost. Dieser Religionsbegriff bezieht sich noch nicht substanziell
auf eine bestimmte Religion oder Konfession. Er meint eher, dass Religion eine
menschliche Grundhaltung des Fragens nach sich selbst ist.

Der nur schwer iiberschaubare Zusammenhang von religiésen Uberzeugungen
und religidser Praxis zeigt sich daran, dass Einfliisse der Sozialisation (Religion,
Kultur, Bildungshintergrund, Sprachfihigkeit, Geschlecht etc.) religiose Gefiihle,
Gedanken, Einstellungen und Haltungen entscheidend prigen. Aber auch die
lebensgeschichtliche Entwicklung macht deutlich, dass religiése Bildung nicht
vorrangig mit theologischen Inhalten oder kirchlichen Bildungsangeboten gleich-
zusetzen ist. Im Sinne einer Unterscheidung von expliziter religivser Bildung
und impliziter religiéser Bildung (Domsgen, 2004) kann die implizite religitse
Bildung das Umgehen von Eltern oder Erziehungspersonen mit ihren Kindern
auf der Basis eines religios geprigten Menschenbildes meinen. Hierbei geht es
also um eine Haltung und Einstellung, die dem Glauben entspricht - ohne ihn
bekenntnisméBig auszuformulieren.

Demgegeniiber zielt eine explizite religiose Bildung als die konkrete Ver-
mittlung bekenntnisgeprigter Inhalte sowohl auf einen identitits- als auch auf
einen gemeinschaftsstiftenden Sinn. »Wenn dein Kind dich morgen fragt« — diese
recht freie Ubersetzung aus Dtn 6,20 erinnert im Rahmen der jiidischen Pes-
sach-Tradition an den familidren Ritus der nachfragenden Nachwuchsgeneration,
warum die dlteren Familienangehdrigen sich an bestimmte religitse Gebote hal-
ten. Hintergrund dieser Frage religitser Identititsbildung ist ein Kontext, der von
familidrer religi¢ser Sozialisation ausgeht und die nachwachsende Generation in
eine Glaubensgemeinschaft zu integrieren sucht.

Dies geschieht zum einen tiber Narration (den erzidhlenden Weg), indem
gerade in einem entwicklungspsychologisch mythischen Stadium heilige Texte
auch Kindern altersgerecht vermittelt werden. So konnte jlingst gezeigt wer-
den, dass - trotz deutlich unterschiedlicher hermeneutischer Zugiange - in den
abrahamischen Religionen speziell fiir Kinder konzipierte Ausgaben von Tora,
Bibel und Koran im Sinne (frith-)kindlicher religidser Bildung vorzufinden sind
(Langenhorst/Naurath, 2017). Zum anderen geschieht dies auch {iber rituelle For-
men wie Taufe oder Beschneidung (im Judentum wie auch im Islam), die im Sinne
von rrites de passage« (Ubergangsriten) gewissermaflen einen geistlich-geistigen
Herrschaftswechsel mit Aufnahme in die Glaubensgemeinschaft darstellen.
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1.4 Herausforderungen (inter)religioser Bildung
im Kontext geringer religioser Bildung

Die Bedingungsfaktoren religioser Sozialisation haben sich gesamtgesellschaft-
lich betrachtet so stark veridndert, dass gerade den offiziell noch als »christlich«
gezihlten Heranwachsenden in zunehmendem Mafie eine konfessionelle Identitét,
eine kirchliche Beheimatung sowie religiose Sprachfihigkeit abhandenkommen.
Angesichts dieser (religions-)soziologischen Entwicklung wird die mittlerweile
sehr offen gestellte Frage verstdndlich, ob die Verfassungsvorgabe zum Religions-
unterricht nach Art. 7 GG noch den gesellschaftlichen Einstellungen und Bediirf-
nissen entspricht.

Doch ist das Recht auf religidse Bildung iiber den zwar notwendigen, aber
im Blick auf das Thema Religion/Religiositat zu kurz greifenden religionswissen-
schaftlichen Unterricht - z. B. in einem Fach Religionskunde - wirklich eingeldst?
Religiése Bildung beinhaltet grundsitzlich eine Beschaftigung mit authentischen,
vor allem durch die Religionslehrkraft verkorperten Positionen und Einblicken
in auch emotional bestimmte, auf religitsen Erfahrungen und deren Reflexionen
griindende religiose Selbst-Verortungen. So gesehen lisst sich ein unbedingtes
Recht der Kinder und Jugendlichen fordern, dem institutionell der Religions-
unterricht verpflichtet ist. Diese Forderung gilt insbesondere dem Recht von
Schiiler*innen, die nicht dem bislang institutionell etablierten konfessionell aus-
gerichteten Religionsunterricht angehoren.

2 Das Recht auf religiose Bildung am Lernort Schule - fiir alle

Der grundgesetzlich formulierte allgemeine Bildungsauftrag beabsichtigt, dass
alle Kinder und Jugendlichen die Unterstiitzung finden, die sie zu einer aktiven
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben befihigt. Diese Forderung muss auch im
Blick auf deren religiGse Pragungen zur Geltung gebracht werden - nicht zuletzt
deshalb, weil positive wie negative Religionsfreiheit als Grundrechte in unserer
Verfassung garantiert sind und insofern ein Recht auf religiése Bildung nicht
vergessen werden darf. Das aber heifdt, dass Heranwachsende Riume, Zeiten
und Ansprechpartner*innen fiir ihre religidsen Fragen brauchen. Demgegen-
tiber entwickelt sich jedoch mehr und mehr eine gegenteilige Einschitzung zum
gesellschaftspolitischen Dauerbrenner, die das »Recht des Kindes auf Religion«
(Schweitzer, 2000) unterliuft.

Seit einigen Jahren findet sich vorwiegend in den Printmedien immer wie-
der die augenscheinlich populire Frage »Brauchen wir sReli< noch?«, so etwa



offentlichkeitswirksam in der ZEIT vom 12. Januar 2017. Die darin zum Aus-
druck kommende Legitimationskrise des konfessionellen Religionsunterrichts
in Deutschland scheint nur die argumentative Spitze eines Eisbergs zu sein, der
ein kulturelles Unbehagen gegeniiber einer Offentlichkeit der Religion und vor
allem der Religionsausiibung im gesellschaftlichen Diskurs verdeutlicht.

2.1 »Brauchen wir »Relit noch?«

Angekiindigt hat sich die Problematisierung des Religiésen allerdings schon
lingst: Eine forschungswissenschaftliche Sichtung des Themas zeigt eine auf-
fallende Haufung von Literatur, die eher verteidigend betont, dass Kinder in
der Tat Religion brauchten. Begriindet wird dies tiblicherweise mit drei grund-
legenden Dimensionen des Religidsen:

- Kulturhermeneutisch wird betont, dass ein Sich-Verstehen der Schiiler*innen
in der immer noch - zumindest in den bildungsrelevanten Traditionen - von
den abrahamischen Geschwisterreligionen gepriagten Welt des Abendlandes
durch religiése Bildung gefordert werde;

- anthropologisch seien genuin existenzielle Fragen des Menschen nicht
religionskundlich, sondern bekenntnisorientiert zu beantworten und

- die ethischen Herausforderungen machten deutlich, dass eine wertorientierte
Herzensbildung quasi auch religiose Anker benotige.

Allerdings wird neben dem apologetischen Charakter dieses vorwiegend religions-
péadagogisch gefithrten Diskurses augenfillig, dass nicht einleuchten muss, was
nicht einleuchten mag; genauer: Bei eher »religiés unmusikalischen« Kritiker*in-
nen bzw. solchen, die geradezu eine Abneigung gegeniiber religiésen Musik-
geschmickern mitbringen, iiberzeugen traditions- oder bekenntnisorientierte
Kriterien in der Tat wenig. Der Verdacht der religios ideologisierenden Mani-
pulation wiegt schwer, nicht nur im Kontext eines ostdeutschen Atheismus, den
man inzwischen als »dritte Konfession« bezeichnen konnte.

Demgegeniiber ist zu betonen: Gerade der als ordentliches Lehrfach institu-
tionell verankerte Religionsunterricht als Bildungsangebot aller Schularten steht
als Garant gegen Ideologisierung und Manipulierung, indem die Wissenschafts-
orientierung des unter staatliche Aufsicht gestellten Faches - einschliefilich der
universitdren Ausbildung der Religionslehrkrifte - bildungstheoretisch begriindet
ist. Neben den bereits dargestellten Kriterien sollten daher insbesondere die kriti-
sche Urteilskraft, die Fihigkeit zur Selbstreflexion und die dem religiosen Toleranz-
gedanken verpflichtete Pluralititsfihigkeit als bildungstheoretisch begriindete
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Ziele der in der Schule angebotenen religiosen Bildung noch stirker hervor-
gehoben werden. Die —~ wenn man so will - »Pflichten« religiéser Bildung, die
ublicherweise den Forderungen nach Rechten gegeniiberstehen, dienen hierbei
dem Gemeinwohl, indem die auf der Basis von Grundwissen entwickelte Refle-
xions- und Diskursfihigkeit dem Aufkommen von Vorurteilen entgegenstehen
und damit dem sozialen Frieden dienen.

2.2 Bildung religioser Reflexionsfahigkeit

Dies kann an einem Beispiel deutlich werden: In Bayern haben bislang nur 13 %
der muslimischen Schiiler*innen (ca. 14.500) die Moglichkeit, einen Religions-
unterricht ihres Glaubens zu besuchen, wobei es sich selbst da — nach mehr als
10 Jahren — immer noch um einen Modellversuch(!) handelt. Die Zahlen in den
anderen Bundesldndern differieren zwar, bestitigen aber die grundlegende Ten-
denz. Die Chancen, welche religiése und interreligiose Bildungsangebote in der
Schulpraxis bieten kénnten, werden noch vollig unzureichend genutzt. Die Not-
wendigkeit und Dringlichkeit eines flichendeckenden Angebots fiir Islamischen
Religionsunterricht liegen auf der Hand, auch wenn sowohl dessen Bedarf als
auch dessen Effekt bislang noch zu wenig empirisch erforscht ist.

Wo den Schiiler*innen kein Raum geschaffen wird, um ihre alltags- und
lebensbezogenen Fragen auf der Basis ihres Glaubens zu formulieren, zu dis-
kutieren und damit zu einer eigenen Position zu finden, droht die Gefahr, von
fundamentalistischen Einfliissen jeglicher Art vereinnahmt zu werden. Nicht
selten kénnen sich so Vorurteile gegeniiber fremden Kulturen und Religionen
verfestigen und in Gewaltbereitschaft umschlagen. Demgegeniiber kann das
schulische Angebot eines wissenschaftsorientierten und im Rahmen des Grund-
gesetzes verankerten Angebots von Religionsunterricht, der sich im allgemeinen
Bildungsauftrag der Schule verantworten muss, als Gewaltpravention gelten.

Die religiose Reflexionsfahigkeit wird aber nicht nur innerhalb der religics
homogenen Lerngruppen gefordert. Religiose Bildung vollzieht sich mehr und
mehr in Prozessen des Austausches zwischen Menschen unterschiedlicher Kon-
fessionen, Religionen und Weltanschauungen. Am Lernort Schule zeichnen sich
neue Begegnungsformen ab: zwischen Lerngruppen, durch Lehrkrafttausch,
durch didaktisch strukturiertes Lernen an der eigenen Identitdt in Verbindung
mit dem Blick auf andere.



2.3 Interreligidose Bildungsperspektiven

Welche Bildungsperspektiven lassen sich von diesen Vorgaben aus formulieren
fir den konfessionellen Religionsunterricht, fiir ckumenisch-christliche Pers-
pektiven (Lindner/Schambeck/Simojoki/Naurath, 2017), fiir trialogische Ver-
stindigungen von Jid*innen, Christ*innen und Muslim*innen (Langenhorst,
2016), zum Teil - in Variation - fiir interreligiése Offnungen mit weiteren Reli-
gionen oder auch mit Bekenntnislosen?

- Religionspadagogisch von Konfession reden heifSt kiinftig, den Weg der eige-
nen Religion als Heilsweg zu bekennen und zu praktizieren, ohne den anderen
Konfessionen oder den abrahamischen Geschwisterreligionen die Moglichkeit
eines eigenen, von meinem Weg abweichenden Zugangs zum Heil prinzipiell
und kategorisch abzusprechen. Ein gegenseitiges inklusivistisches Verstiand-
nis ermdglicht es, andere Religionen als von Gottes Wahrheit und Heilswillen
erfullte Dimensionen wertschitzen und respektieren zu kénnen.

- Religionspadagogisch verantwortbar von Gott reden heiflt kiinftig, stets
zu bedenken, dass ein und derselbe Gott nicht nur in meiner Konfession,
nicht nur in meiner Religion, sondern in den drei, in sich noch vielfach aus-
differenzierten Religionen von Judentum, Christentum und Islam verehrt
wird. Auch andere Religionen richten sich auf eigene Weise nach Gott aus.
Dieser grundlegende Gedanke schlief3t die Einsicht ein, dass die in den Reli-
gionen ausgebildeten Gottesvorstellungen — trotz vieler im Einzelfall genau zu
betrachtender Gemeinsamkeiten — sehr wohl in vielen Facetten voneinander
abweichen.

- Religionspadagogisch von interreligiosem Lernen reden heifdt schliefllich,
sich im Rahmen einer Hermeneutik der wechselseitigen Anerkennung so
intensiv wie moglich mit den anderen Konfessionen, Religionen und Weltan-
schauungen zu befassen, sei es in personlichen Begegnungen oder in media-
ler Auseinandersetzung. Ein immer besseres gegenseitiges Kennenlernen, ein
vertiefendes Studium und praktisches Erfahren von Gemeinsamkeiten, eine
immer klarere Sicht auf bleibend trennende - in Respekt und Ehrfurcht wahr-
genommene - Eigenheiten markieren die Wege des religionspadagogischen
Bildungswegs in die Zukunft. Gerade im Gesprich mit Bekenntnislosen geht
es darum, die Frage nach Gott ebenso wie die Nichtfrage nach Gott als mog-
liche Optionen einer Weltsicht anzuerkennen und zuzulassen. Eine Kommu-
nikation gegenseitiger Wertschiatzung, die am Lern- und Lebensort Schule
eingeiibt wird, ist letztlich auch fiir andere gesellschaftliche Kontexte friedens-
fordernd und zukunftsweisend.

35



36

Literatur zum Weiterlesen

Langenhorst, G. (2016): Trialogische Religionspadagogik. Interreligiéses Lernen zwischen Juden-
tum, Christentum und Islam. Freiburg i. Br.: Herder.

Langenhorst, G./Naurath, E. (Hg.) (2017): Kindertora, Kinderbibel, Kinderkoran. Neue Chancen
fiir (inter-)religiéses Lernen. Freiburg i. Br.: Herder.

Schweitzer, F. (2014): Interreligiose Bildung. Religiose Vielfalt als religionspiddagogische Heraus-
forderung und Chance. Giitersloh: Giitersloher Verlagshaus.

Sonstige Literatur

Domsgen M. (2004): Familie und Religion. Grundlagen einer religionspadagogischen Theorie der
Familie. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.

Karahasan, D. (1999): Die Fragen an den Kalender. Texte, Essays, Reden. Wien: edition selene.

Langenhorst, G. (2014): Kinder brauchen Religion. Orientierung fiir Erziehung und Bildung. Frei-
burg i. Br.: Herder.

Leimgruber, St. (2007): Interreligioses Lernen. Stuttgart: Kosel

Lindner K./Schambeck, M./Simojoki, H./Naurath, E. (Hg.): Zukunftsfihiger Religionsunterricht.
Konfessionell ~ kooperativ — kontextuell. Freiburg i. Br. u.a.: Herder.

Naurath, E. (2016): Gewalt ist Gottesldsterung und religiose Bildung ist Gewaltprivention. Pladoyer
fiir eine dezidiert friedensorientierte Religionspadagogik. Pastoraltheologische Informatio-
nen 36 (1), S.23-34.

Naurath, E. (2017): »... so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Bliiten schen-
ken lésst ...« (Rainer Maria Rilke). Zum Recht des Kindes auf religiose Bildung. In: S. Altmeyer/
R. Englert/H. Kohler-Spiegel/E. Naurath/B. Schréder/E Schweitzer (Hg.): Menschenrechte
und Religionsunterricht. Jahrbuch der Religionspidagogik 33, S.84-96. Neukirchen-Vluyn:
Neukirchener Theologie.

Schweitzer, F. (2000): Das Recht des Kindes auf Religion. Giitersloh: Giitersloher Verlagshaus.



	Zur Bedeutung (inter-)religiöser Bildung in pluralen Kontexten
	Georg Langenhorst, Elisabeth Naurath
	Nutzungsbedingungen / Terms of use:
	licgercopyright  

	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10

